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Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 
Besten Dank für die Gelegenheit zur Meinungsäusserung. Wir haben keine Bemerkungen zur Aus-
führungsverordnung. Wir weisen aber darauf hin, dass die Einführung eines neuen Transparenz-
registers zu einem erheblichen Mehraufwand der Handelsregisterämter führen wird. 
 
 
 
Hochachtungsvoll 
 
 
 
 
Dr. Anton Lauber Elisabeth Heer Dietrich 
Regierungspräsident Landschreiberin 
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Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), 
Bern 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 

Liestal, 27. Januar 2026 

Vernehmlassung betreffend Verordnung über die Transparenz juristischer Personen und 
die Identifikation der wirtschaftlich berechtigten Personen 


